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Fahrlässiger Falscheid.
§ 163

(I) Wenn eine der in den §§ 154 bis 156 bezeicbneten 
Handlungen aus Fahrlässigkeit begangen worden ist, so 
tritt Gefängnisstrafe bis zu einem Jahre ein.

|2 Straflosigkeit tritt ein, wenn der Täter, bevor eine 
Anzeige gegen ihn erfolgt oder eine Untersuchung gegeu 
ihn eingeleitet und bevor ein Rechtsnachteil für einen 
anderen aus der falschen Aussage entstanden ist, diese 
bei derjenigen Behörde, bei welcher er sie abgegeben hat, 
widerruft.

Anm.t Vgl. Anm. zu § 153.

Z e h n t e r  A b s c h n i t t

Falsche Anschuldigung 

Falsche Anschuldigung.
§ 164

(1) Wer bei einer Behörde eine Anzeige macht, durch 
welche er jemand wider besseres Wissen der Begehung 
einer strafbaren Handlung oder der Verletzung einer 
Amtspflicht beschuldigt, i\ird mit Gefängnis nicht unter 
einem Monat bestraft; auch kann gegen denselben auf 
Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

(2) Solange ein infolge der gemachten Anzeige ein
geleitetes Verfahren anhängig ist, soll mit dem Verfahren 
und mit der Entscheidung über die falsche Anschuldigung 
innegehalten werden.

Anm.t § 164 war durch Art. I Ziff. 12 des f^es. zur Abänderung strafrecht
licher Vorschriften vom 26. Ma* 1933 (RGBl. I S. 295) geändert worden.
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